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E L A M ^ ..

von DQttes Onaden Römische May.
Am/in Germanien / Hungam / Böheim/ valmsrien/ 
^rogrien/ und Sclavonien/ Königin »Ertz»Hertzogin 
Zu Oesterreich / Hertzogin zu Burgund/ Steyer/Lärn» 
then/ Lrain / und Württenberg / Gräfin zu Habspurg/ 
Flandern/ Tyrol / Görtz/und Or->6ilc3, Hertzogin zu 
Lothringen/ und Baar/Grofi-Hertzogin zuloicanL:
M bickn all »und jeden Land-Gerichts »und BurgstiedS Herren/ 
Aerg-und Grund - Obrigkeiten /  ^ui ̂ äicLnten/ und deren Hof- 
Nichtern/Anwalden/ Verwaltern/Richtern/ Beamten /  Unter
tanen/und Insassen/was Würden und Standes dieselbeten in Un
sren Hcrtzogthumb Lra in/ Graffschafft Görtz/ Oi^äitcu, Triest/ 
riume, und tijuccru-lschen Meer- Güttern/ auch Haubtmannschaff- 
ten l'olmLinn, und Flitsch /  seynd/ Unser Kayserl. Königl. Gnad 
auch alles guttes; Und wird euch aus unfern unterm 28ten Jenner 
lezt lauftenden i747ten Jahrs publicitten Müntz - i^tcuc bekandt 
seyn/ welchcrgestalten wir unter anderen verruffenm frembden Müntz- 
^orten/ besonders dergleichen ausländische Schied* oder Land- Mün- 
tzen ohne Ausnahmb/ dann alle Gold-und Silberne in dem Römischen 
Reich nicht nach dem Reichs-Thaler-odcr Reichs-vuc-nen-Fueß aus
geprägte Müntzen in gesambte unsere Erb-Fürstenthumb und Lande 
einzuführen unterm dato 2 6 .  M aij deß verflossenen 1746. Jahres auf 
das scharffeste verbothen/anbey aber auch allergnädigst anbesohlen ha
ben/ daß deren Koullirung nur biß ersten Junij gleich besagten 1746. 
Jahres gestattet/ die Außfuhr aber derselben in die auswärtige Lande 
biß Ende berührten Jahres vergünstiget/ folglich mit Anfang lauffen- 
den 1747. Jahres alle gäntzlich verruffene Müntz -8otten als 
menter angesehen /  und unseren Müntz - oder Berg - Aembtern /  
oder aufgestelten Land-Probicreren gegen Bezahlung deß innerlichen 
Werths eingcliffert werden sollen,

Wann dann Uns aber mehrmahlen und zum höchsten Müßfäl- 
len vorgetragen worden/ob sollen in disem unseren Hcrtzogthumb Lrain 
die Bayerischen Groschen/ und Sieben und Zwantziger/ ingleichen die 
Saltzburger-Patzen in Handl und Wandl öffentlich roulliren/ wie hin
gegen solcher Ungebühr den gemässenen Einhalt zu verschaffen /  und 
gegen die Ubertretter ohne mindester R ü c k s i c h t m ä ß i g  fürzu- 
gehen wissen wollen.
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Als gekielten Wir hiermit nochmahls und nachdrücklich /  baß
obernannte Bayrische Groschen/dann die Siben undZwantziger/und 
die Saltzburger Patzen alsogleich/ und ohne dem mindesten Anstand 
unseren Müntz-und Berg-Aembteren oder unseren aufgestelten Land- 
Probierern eingeliffert werden/als im widrigen entgegen die Übertret
er mit der diesfalls außgesetzten Straffe fürgegangen werden solle. 
Wicdann beynebenst auch an alle und jede Obrigkeiten unser nochmah- 
liger allergnädigster Befehl ergehet/auf dergleichen unsere allerhöchste 
Verbot!) übertrettende Persohnen nunmehro mit Nachdruck nachzu- 
forschen/ solche, alsogleich in die - mäßig vorgeschribene Straff 
zu ziehen /  oder unserer allhier angeordneten Königlichen kepr^seM- 
rion anzuzcigen/als in widrigen dieselben zur Ersetzung dcß dem geniet
uen Weesen erwachsenden Schadens/und anderer willkührlichen Be
straffung gezogen werden sollen; Woran sich nun ein jeder zu richten/ 
und vor Schaden zu Hütten hat. Dann hieran beschiehet unser aller
gnädigster W ill und Meinung. Geben in unserer Stadt Laybach dea 
20. Junij 1747.

K ö t l i g l .  L a m e r a l , C o m m e r e i s l  UN d p o l i t i s c h -
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c r e i j e m g e n  f t e m r e n G o l d - u O T i l k r -

N M  M ü n tz  - 8 o r c m ,  welche in  denen K a t jc r l .
Königlichen Erb «Königreichen und Landen nicht allein in
Handel und Wandel, sondern auch bey allen Kaiserl. Königs, und 
gesamten publi^uen Lasten frey auözugeben und anzunehmcn nicht 
allein bereits ^nno 1746. und ^Vnno 1751. allergnädigst erlaubet 
worden, sondern auch zu folge neuerlichen Allerhöchst Kaiserl. Königs. 
Entschliessung äc 6ato/e" kedruani I7 )g .; mit beygeruckter Gnä
digster Lourz - Gestattung einiger durch die Münz- Bremen äe 
^n n i8 1746. und 1751. verrußen gewesten goldenen-und über einen 
halben Gulden innerlichen Werth haltenden grösseren Silbernen frem
den Münz-8orten) zwar zu Erleichterung und bacilicirung dcSLom- 
mercii annoch fernerö und relpeÄivö künftig-jedoch nicht anderst, 
als in dem hier unten ausgewiesenen - und bey einigen Münzen Aller
gnädigst erhöheten Devalvation?-Werth, auch angemerckten Ge
wicht sowohl in Handel und Wandel, als bey allen Kaiser!. Königl. 

auch übrigen publiczuen Lallen angenohmen und 
verausgabet werden mögen.

schwüre deren fol- Lenden Gold.Svr- . ren nach dem oeöi- nrri- ' 6̂). -Arän schwären Vucaren- Gewlcht.
O>w»ttn. Grün.

6v

I 5Z
2 46
I 2Z

 ̂ 2 46
l

Sn dem  W i n .  W e ich  g e p rä g te
Goldene Münzen.

Gesamte in Reichs-Lonflitmions-mäßigen Schrot und Korn 
in dem Rom. Reich, oder anderwärts geprägte Oucaren. - 

Und in so lang bey solchen von dem dermahligen Schrot und 
Korn nicht abgewichen wird.

Die Chur-Bayerische KIsx ä'Qr. - -
Die Chur-Bayerische Larolins.
Die halbe Chur-Bayerische Larollas.
Jngleichen die Chur - Pfältzische, Würtemberger, Heßen- 

Darmstädter, Baaden-Durlachische, Anspachische, Wal- 
deggische, Fuldaisch, Hohenzollerisch, und Mvntfortische- 
denen Chur ? Bayrischen (!aroiin8 gleichförmige - und in 
dem Schwäbischen Creys abulive so genanten zehen Gul
den Stücke. - -
Halbe äerri. -

X

Nachallergnü« 
dlgli geschövfrer 
Kaistrl.Königl. 
Kslolutin» ha» 
den folgende 
Münz - rineren 
zu conrllren s>co

fl. kr. pf.

55
50
25

50
25
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Echwöre deren f«l- 
genoe» Gold-Sor
ten noch dem or6>- 
n.r! So. Grän 
sedwären vucrren- 
Gewicht.

vucrr.n. Trän.

z 4 8  z

54t
— 57

Die alr ^nnc> 1750. bisherige neue Köttigl. Preußische dop
pelte Fridrich ä'Or, oder voxpien, wegen bey solchen nicht 
ÄLLurar beobacht werdender ^äjuttirung Stuck für Stuck, 
nur nach denen leichteren Stucken auf den Fuß deren 
L 4. fl. 7 ;. kr. gerechneter vuLaren vaiviret.

Einfache äerri auf nemliche Weise.
Halbe äsrri auf nemliche Weise. '

ln dem Uöm. Ueich geprägte Wberne
Lpecis8 - und grössere - jedoch keinen minderen

Werth als einen halben Gulden haltende 
Münz-8orren.

Die Chur-Sächsische, Brandenburgische, und Braunschwei
gische - auch übrige alte und neuere - nach dem Reichs- 
Schrot und Korn in dem Röm. Reich geprägte, irem die 
Ertz - B  ischöfliche - Fürst Salzburgische - Herzoglich Braun
schweiger- und Lüneburger-wie all übrige im Röm. Reich 
in nicht minderen innerlichen W erth, als die Kaiser!. 
Königliche geprägte 8x»ecie8-Thaller, oder zwey Gulden- 
Stücke, indcme deren sehr wenig zu finden welche nicht 
stark abgenutzet seyen, also wie bishero,auch fernershin nur 

Me clerro halbe 8peci«8 Thaller, Guldiner, oder sogenantedtl.
Stücke, auch wie bishcro ' - - -

Alle 6erro halbe Guldiner, oder V iert! - Zpecie, - Thaller, 
oder sogenante t t l  Stuck, ebenfalls wie bishero 

Die ab /cnno 1750. bis anhero geprägt werdende neue Kö
rn glich - Preüßische Reichs-Thaller, oder neunzig Kreutzer 
Stücke, wann solche wenigstens wägen i .  Loht i .  Quintl, 
und einen Bruchtheil eines äeniers Wienner Gewicht, 

verro halbe Reichs-Thaller, oder fünf und Vierzig Kreutzer- 
Stücke, wan solche wenigstens wägen zwey Quintl, und 
ohngefehr anderthalben äenier8 Wienner Gewicht.

Es bleiben hingegen gänzlich und adlolurä verrussen, 
auch einzuführen, zu verausgaben und anzunehmen aller
scharfest-und luh pcrna cc>n6lcanor>l8 verbotten die t t l,  
t t l  und ^ztl Stücke obbesagter Königl. Preußischen Reichs- 
Thallern sowohl - als auch gesamte den innerlichen Wert 
eines halben Gulden nicht haltende Preüßisch - Chur-
Bayerisch-Bareythisch-Würtembergisch-^lomtorrisch-und 
Schawensteinische dreyßig-und fünfzehen Kreutzer-stücke, 
ingleichen alle und jede fremde-weniger als einen halben 
Gulden werht seyende Land - und Schied - Münzen, wie sie 
immer Nahmen haben mögen, indeme (ausser denen allei
nigen in dieser 8xeci6csrion enthaltenen valvirten) son
sten keinerley fremden Münz - 8orren einiger mindester 
Cour« weder gestattet, weder comüviret wird.

Avch Mrznl' 
digst geschöpfter 
Kalserl.Könlgl, 
liefolution 
den folgen» 
Münz - 8orttN 
zu courliien p«r

fl. kr. Pf.
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>^chwürt»«r<nf»t. 
Kinteij TvlS»8or- 
ttn  nach b«m oräi-' 
tniri 62. Grün 
schwüren Oncacen- 
Gewichk.

vucaren^ Grün.

> 5 3

5 4
5 7

L 1 9

19

4i
50r
55̂
57L

42

Migl. Grantzösische Gold«8orten von
dem letzt verstorbenen König L-uävvico

Oecimo Lluarro.

Doppelte l-ouis ci'Qr.
Einfache I-oui8 ä'Or. - . -
IDerro halbe. - .
Sonnen I>ouis tl'Or. .

Vom jetzt regierenden König.
Schild l̂ cruis 6'Or. » - - ^

!önigl. Grantzösische Uilber«3orren.
Frantzösische alte Thaller, oder l.ouis-blsne.
Halbe l-oui3«dlgnc. . -
Viertel 6crro. - - - - -
Neue und alte Französische so genannte-^Mo-Thaller von 

dem verstorbenen sowohl - als auch von dem iezt regierenden 
König, auf deren alten kevers an statt des Wappens drey 
in Triangel gegeneinander gestellte Königl. Cronen zu sehen, 
-ahero solche Cronen-Thallcr genennet werden, auf deren 
neuen kevcrs hingegen, das Königl. Wappen mit Palm- 
vder Lorber-zweigen umgeben ist. - -

Dergleichen halbe. - - - -
V iertl üerü. - - - - -

Uöniglich Upanische Dold-8orcen.
Vierfache Spanische vopxien.
Doppelte äerro.
Einfache äerro. - -
Halbe cleuo.

^«chaüii-kii 
digst geschörttt» 
âlscrl.zeönigt.

Ncliolulioo tza«
l»en sslgcndc 
Müntz. Sorrcn 
;u courtzre» per

fl. kr.

14
7  
3
8

* 2 9 i o
- 1 4 35
- 7 1 7

3 38

önigl. Upanische Wlbet-8pcc,e8.
Me Spanische sowohl in Europa geschlagenen Thaller, als 

aus America kommende ^larren, oder̂  Eolonarie, 
oder>Iexicane-wan solche nicht mcrckltch beschnitten seynd.

Denen minderen Spanischen Silber-8peeies, oder 
Münzen wird kein Cours gestattet.

Knigl. kortuvesische Dold «Münzen.
Ein fünffacher 6'Or mit dem korruZellschen grossen 

Creutz auf einer - und dem Königl. ?orrli§eüschen Wappen 
auf der anderen Seiten. X - 29
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schwöre deren fnl- Senden Goldbor
ten Noch dech orrli- r>ari So. Grön 
schwören Oncrren- 
Gen'iche.

vacocen. GkON.

z 5
I Z2
—' ^ 47
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Ein doppelter ĉ>> <l'Or. ,  ̂ .
Ein einfacher Klvl ä'Or. - >
Ein halber Kloi d'Or.
Ein fünftl IVIoi 6'0 r. . ,
Ein doppelter le lio n  mit der Königl. Bildnus auf einer-und 

dem Königl. UorniZelischen Wappen aus der anderen 
Seiten.

Einfache äerro. t 
Halbecierro,
Viertl üerro.
Achrl 6erco. - - . -

NU. Die UormxeslscheSilber-Münzen haben keinen Eonrs.

sowohl dermahlige - als vormahlige
Gold- Münzen deren Oesterrcichischcn

Nicder-Landen.

Ganze - oder sogenante doppelte 8ouverginz 6'0r.
Halbe, oder sogenante einfache 8ouverains ä'Or.

Oerco Mlber-Münzen deren Wcsterrei-
chischen Niederlanden.

Ei^gantzer Ducmon, oder Niederländisches zehen Schilling

Ein halber 6erro. - - , ,
Ein V iertl äerro. _ . . ^
Ein Uaracon, oder svgenan.er Vurgundischer - oder Creul;- 

Thaller. - _ _
Ein halber clerco. - , . ^

NU. Die übrige und mindere Niederländische silberne 
Münz-8orcen haben hier Landes keinen Lours.

wß-Derßoglich loicamsthe
Gold-Münzen.

Ein 2ecUin, oder OiAliaro.

iwß--Hertzoglich loleanische
Silber-Münzen.

Eine kisttra) wann sie nach dem Mändl-Gewicht 9. vuca- 
ren 6. Gran wäget

Noch aklergnö. 
digft geschorfter Koiserl.K'önigl.
kelolutioa tz»'
den folgende 
Müntz- Sorten
ju courliren poe

fl.' kr. pf.
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bchwarc drrcn fos- 
gtndcn Gold -  Sor
ten nach dem oe^i- 
« »riü o .G ra ,, schwä
ren v u c a re n -Ä e -  
ivichr

Vucaren» Grän.

Nach allergn̂  
digg gcsch'orstet 
Kais. Konlgl
kiesoluriou ba<
bcn folgende 
M üntz -  SorreN 
zu cvurüren p-r

Halbe verro , wann solche 4. vucaren und z z. Grän 
wäget - - - -

V iertl verro , wann solche 2. vucaren 16^. Grän wäget.
Ein I^ivormno, wann solches 7. vucaren 46. Gran wäget. 
Ein halbes verro , wann solches z. vucaren 5Z. Grän wä

get. - - - - - ' .
Ein V iertl v e rro , wann solches 1. vucaren 56^. Grän 

wäget.
XL. Von jeden calirenden Grän ist ein Pfenning von 

diesem gestatteten Lours-Preist abzuziehen.

Vcnerisnische Gold-Müntzen.
Ein Veneriamscher T^ecliin. - .  -

Venetianische silberne 8pecie8-Müntzen.
Ein Venerianischer vucaron, Creutz-Cron, oder 8cuäo , 

wann solcher 9. vucaren und 6. Grän wäget.
Ein Venerianischer vucsro , wann solcher 6. vucaren und 
' Z I .  Grän wäget.
Eine Venerianische .sustina , wann solcher /.vucarenund 56. 

Grän wäget. - 
XL. Für jeden calirenden Gran ist ein Pfenning abzu

ziehen , und ausser obige in O urs gestattete drey 
8orren , seyttd und bleiben alle übrige groß und klei
ne Vcnerianische Müntz-8orren schärffest verbvtten 
und verrussen.

Wayländische und Vanruanische Wilder-
Müntzen.

Ein Lkilixp-Thaller, wann solcher/, vucaren und 56.Grän 
wäget. - -

Ein lvianruaner-Thaller , wann solcher 7. vucaren und 20.
Grän wäget. - - -

Der halbe verro , wann solcher z. vu:arett und 40. Grän 
wäget. - - - -

XL. Für jeden calirenden Gran ist ebenfalls ein 
Pfenning abzuziehen.

si. kr.! Pf.
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olländische Gold - Müntzen.
Ein Holländer-vucaren. -

)( Z

12

54

57

Hollän-



schwüre deren fsl- 
Atnden Told-8orecn 
nach dem oräiarri 
60. Krün schwä
ren vucrren. Ge- 
ivlcht.

VocatkN,

«ach «llergli!-
»igst geschov'tc» 
Kais. ZröniKl- 
Kelolnkion 
den solgende 
Müntz > Loreen 
zu courliren x»c

Grün. Wollandische Uilber -  Müntzen- fl. kr. s

Ein Holländer-Thaler. - - - - 2 -  -

Uußische Uilber «Müntzen.
Ein koubel. » .  - .  - 
Halber verro.

i 41
50

Päpstliche Uilber- Wüntzen.
Die unter denen alteren Päpsten ausgemüntzte kisttrZ , oder 

8cu(1i komrlni, bis auf Innocencium X ll .  incluiivä , wann 
solche 9. vucaren und 6. Gran wägen.

NU- Wovon für »edes calirendes Mändl - Gewichts- 
Grän ein Pfenning abzuziehen ist.

2 r6

OLnueler Uilber - Müntz.

!

Eine Oenuina, wann solche zehen vucaren und 54 . Grän 
waget. .

N6. Wovon ebenfalls für jedes caliren-es Mändl-Ge
wichts-Gran ein Pfenning abzuziehen ist.

2 58

M .

Die Kremttitzer-Vucsren werden wie bishero zu vier Gulden zwölf Kreutzer, dann 
die Kaiserliche, wie auch Kaiserlich- Königliche in denen Erbländischen Müntz-Aemtern 
ausgemüntzte vucaren zu vier Gulden zehen Kreutzer anzunehmen , und auszugeben, 
bey solchen aber svwol, als auch bey denen Holländer- und Reichs-vucaren , dann 6 i- 
x iia r i, und deckln zu beobachten seyn, daß solche vollständig 6c>. vucaren - Gran im 
Gewicht haben müssen, widrigens nicht allein derenselben conmvcnäo gestattete 
von selbsten hindann fallet, und solche nur in dem innerlichen Wert L 4. Fl. anzuse
hen , sondern annebft noch von obbesagten 4. Fl. für jeden nach dem wahren Mändl- 
Gewicht abgängigen Grän ( nach Inhalt des dritten Müntz-l^rem5-?un<28 6e 
1746.) vier Kreutzer abzuziehen , und rehcLUvö gutzumachen seynd, gleichwie für 
jeden an dem vorgeschriebcnen Gewicht, auch bey anderen gangbaren goldenen Müntz- 
8orren abgängigen Grän das Bchorige abzuziehen , und rclpeLiivö gutzumachen ist, 
dergeftaltcn, daß ohne untercinstigen obbesagten 2lbzug und relpecilvö Gutmachuman 
niemand ohttgewichtige vucaren, Neckim , O i^tiarl, noch sonstige goldene Mütttz  ̂
8orren aufgedrnngen werden mögen, so mehr, als die Kaiserl. König!. Müntz-Aernter 
inttruiret seynd , zur Ummüntzung deren ohngewichtigen vucaren, und andere»! golde-- 

neu Müntz-8orren alle nur immer thunliche Erleichterung (  mittels gewöhnlicher 
einiger ertra Zulage, oder sonsten )  denen Partheyen angedeihen

zu lassen.


